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Aufzeichnungen der Fahrschulen und Vorlage bei der Fahrschulüberwachung § 18 
FahrlG, § 6 DV-FahrlG 
EDV Aufzeichnungen für Tagesnachweise und Ausdruck 
 
 
 
Gem. § 18 FahrlG und § 6 DV-FahrlG sind Inhaber oder verantwortliche Leiter der Fahrschule 
verpflichtet, über die Ausbildung der Fahrschüler Aufzeichnungen in der Form des 
Ausbildungsnachweises sowie Tagesnachweise für jeden Fahrlehrer zu führen. 
Die Tagesnachweise können gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 DV-FahrlG auch als Ausdruck aus einer 
Datenverarbeitungsanlage erstellt werden. Dies bedeutet, dass auch die erforderlichen 
Unterschriften in elektronischer Form möglich sind. 
 
Auch bei elektronischer Aufzeichnungsführung sind die für die Fahrschulüberwachung 
notwendigen Aufzeichnungen nach den Vorgaben des § 18 Abs. 3 FahrlG aufzubewahren und 
auf Verlangen den Prüfern in ausgedruckter Form vorzulegen (§ 33  Abs. 2 Satz 2 FahrlG). 
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